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Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 17. November 2025 
 
Namens der Gemeindeversammlung 
Der Präsident: Der Schreiber: 

Von der Baudirektion mit Beschluss Nr.    genehmigt am ….…….  

Öffentliche Bekanntmachung der Rechtskraft und der Inkrafttretung am ….... 
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 III. Weitere Bestimmungen 

 

Energiesysteme  Art. 49 

 1 Alternative Energiesysteme, wie beispielsweise Sonnenkollektoren, sind 
den Vorschriften über die Dachformen und die Dachgestaltung nicht un-
terworfen, sofern sie zweckmässig sind und die gesetzlichen Einord-
nungsbestimmungen eingehalten werden. 

 2 Die Wahl des Energieträgers hat sich am gültigen kommunalen Energie-
plan zu orientieren. 

 3 Der Abstand zwischen einer industriellen Windenergieanlage mit einer 
Nabenhöhe ab 30 Metern und einer zeitweise oder dauerhaft bewohn-
ten Liegenschaft muss mindestens 2000 Meter betragen. 

  

 

 


